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Digitale Schulbuchentleihe
Liebe Eltern,
Sie können Schulbücher für Ihr Kind online ausleihen. Dafür nutzen Sie unsere Webseite.
So melden Sie sich an:
1. Gehen Sie auf die Webseite: kgs-hambergen.de/buecher.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite.
Was Sie tun müssen:
· Wählen Sie die Bücherliste für das nächste Schuljahr aus.
· Beispiel: Ihr Kind geht in die 5. Klasse der Realschule. Wählen Sie die Liste für die 5. Klasse Realschule.
· Drucken Sie sich zunächst die Bücherliste aus und fahren Sie dann mit der Anmeldung auf der Seite fort.
· Geben Sie Ihre Daten und die Daten Ihres Kindes ein.
· Sie können auch angeben, ob Sie weniger (Ermäßigungsantrag bei mehr als 2 schulpflichtigen Kindern) oder nichts (Befreiungsantrag) zahlen müssen.
· Wählen Sie im Wahlbereich aus, ob ihr Kind im nächsten Schuljahr in Religion oder Werte und Normen unterrichtet wird.
· Die Arbeitsmaterialien, die Sie selbst kaufen müssen, werden angezeigt (Keine Entleihe).
· Stimmen Sie den Regeln für die Ausleihe zu.
· Überprüfen Sie die Daten und schicken Sie die Anmeldung ab.
Zahlung:
· Sie bekommen Informationen zur Zahlung.
· Zahlen Sie per Überweisung.
· Geben Sie die Referenznummer an.

Wichtig:
· Wenn Sie weniger oder nichts zahlen müssen, schicken Sie uns die Belege bis zum 17.06.2025 per Post.
· Wenn Sie die Anträge oder Zahlungen nicht rechtzeitig machen, bekommen Sie keine Bücher.
· Nicht alle, die Wohngeld bekommen, müssen nichts zahlen. Sie brauchen einen extra Nachweis vom Amt. Bitte kontaktieren Sie die für Sie zuständige Stelle und lassen Sie sich einen Nachweis ausstellen. Zur Hilfe können Sie folgenden Wortlaut aus dem behördlichen Schreiben vorlegen:
Laut behördlichem Schreiben vom 05.05.2025 gilt ab diesem Jahr Folgendes:
„Nicht alle Empfänger/innen von Wohngeld sind von der Zahlung des Entgelts für die Lernmittelausleihe freigestellt. Gem. Nr. 8 Spiegelstrich 5 des o. g. Erlasses sind Empfänger/innen von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz nur dann freigestellt, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des Sozialgesetzbuches II oder des § 19 Absatz 1 und 2 Sozialgesetzbuch XII vermieden oder beseitigt werden kann.
Eine Berechtigung zur Freistellung besteht somit nur, wenn zusätzlich zum Leistungsbescheid der Wohngeldstelle eine Bescheinigung der Wohngeldstelle oder des Jobcenters vorgelegt wird, in der bestätigt wird, dass durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit nach den o. g. Vorschriften vermieden oder beseitigt werden kann. Ohne Vorlage eines solchen zusätzlichen Nachweises darf eine Freistellung nicht gewährt werden.“

Bei Fragen melden Sie sich gerne unter j.pundsack@kgs-hambergen.de .

Mit freundlichen Grüßen
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